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1

bisherige 

Vergaberichtlinien der 

Stadt Tettnang waren 

vom 17. April 2013
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Notwendigkeit der Überarbeitung der 

Vergaberichtlinien aufgrund eines

EU- Vertragsverletzungsverfahren

bei der Bevorzugung von Einheimischen 

(sogenannte Einheimischenmodelle)
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Rechtliche Beurteilung von Einheimischenmodellen

Rechtliche Beurteilung bei Bevorzugung von 

Einheimischen:
▪ Im Jahr 2007  Vertragsverletzungsverfahren Europäische Kommission 

gegen Bundesrepublik Deutschland

Hintergrund: Einheimischenmodell der Gemeinde Selfkant 

(NRW) ist ein Verstoß gegen EU-Recht

▪ Am 8.05.2013 Urteil des EuGH über ein Einheimischenmodell (Belgien) 

– Einheimischenmodelle sind nicht grundsätzlich EU-rechtswidrig 

solange faktisch nicht bestimmte Personengruppen ausgeschlossen 

werden.

▪ Einigung am 22.02.2017 zw. EU-Kommission, Bundesumwelt-

ministerium und Bay. Staatsregierung erfolgt/Verfahren beendet: 

Leitlinien für Einheimischenmodelle sog. Kautelen werden festgelegt.
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EU-Kautelen vom 22.02.2017 - Einheimischenmodell
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Wesentliche Inhalte - Einheimischenmodell

Wesentliche Inhalte der Leitlinien vom 22.02.2017 –

Kautelen (Einheimischenmodell)

Vermögensobergrenze (Vermögen max. in Höhe des Grundstückswerts, Bewerber darf nicht 
Eigentümer eines bebaubaren Grundstücks sein, Immobilieneigentum außerhalb der 
Gemeinde wird als Vermögen angerechnet)

Einkommensobergrenze (Der Bewerber darf maximal ein Einkommen (Gesamtbetrag der 
Einkünfte) in Höhe des durchschnittlichen Jahreseinkommens eines Steuerpflichtigen 
innerhalb der Gemeinde erzielen. Erfolgt der Erwerb durch ein Paar, erfolgt die Berechnung 
auf Basis der addierten Einkommen und in Relation zum doppelten Durchschnitts-
einkommen. Wenn in der Gemeinde das durchschnittliche Jahreseinkommen von 51.000 
EUR überschritten wird, gilt für einen Bewerbers eine Einkommensobergrenze von 51.000 
EUR. Bei einem Paar als Bewerber dürfen die addierten Einkommen die doppelte 
Obergrenze nicht übersteigen. Zur Obergrenze ist ein Freibetrag in Höhe von 7.000 EUR je 
unterhaltspflichtigem Kind hinzuzurechnen. )



© All for One Systemhaus AG 2000

Wesentliche Inhalte - Einheimischenmodell

Leitlinien vom 22.02.2017

Ortsbezugskriterien Sozialkriterien

Wohnsitz, Arbeitsstelle, Ehrenamt
(höchste Punktzahl ist bei max. 5 Jahren 
erreicht)

max. 50 % gewichtet

Vermögen und Einkommen, Familienstand,
Kinder , Pflege naher Angehöriger, 
Behinderung

Sicherung des Förderzwecks
Die Erfüllung des Förderzwecks soll von der Gemeinde für einen gewissen Zeitraum 
gefordert und überwacht werden. Die Leitlinie sieht hier eine Nutzung mit Erstwohnsitz für 
10 Jahre vor. 
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Rechtliche Folgen:

➢ Die Leitlinien gelten als rechtssicher, ein 

Einheimischenmodell aufzubauen. Davon 

abzuweichen ist riskant.

➢ Muster-Bauplatzvergabekriterien des 

Gemeindetags BW vom 29.10.2019 liegen 

vor (siehe Anlage 5 zur Sitzungsvorlage)

➢ Wichtig: Ein Rechtsprechung liegt nicht vor!

Rechtliche Folgen- Einheimischenmodell



© All for One Systemhaus AG 2000

Ergebnisse der 

Arbeitsgruppensitzungen am 

26.10.2021 und 7.12.2021
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Vergabearten der Stadt Tettnang

Vergabearten in Tettnang

Einheimischenmodell Festpreisverfahren 

nach sozialen 

Kriterien

Höchstgebotsverfahren
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Einheimischenmodell

Einheimischenmodell

➢ Beschluss der Arbeitsgruppe sich weitestgehend an das 

Muster des Gemeindetages BW (siehe Anlage 5)für 

kommunale Bauplatzvergabekriterien zu halten

➢ Risiko einer späteren Klage gegen eine 

Vergabeentscheidung wird so reduziert.
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Einheimischenmodell

Siehe Seite 6 der 

Vergaberichtlinien von 

Tettnang, Anlage 1
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Einheimischenmodell
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Festpreisverfahren nach sozialen Kriterien

Festpreisverfahren nach sozialen Kriterien Siehe Seite 5 der 

Vergaberichtlinien von 

Tettnang, Anlage 1
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Höchstgebotsverfahren

Höchstgebotsverfahren

Siehe Seite 4 der 

Vergaberichtlinien von 

Tettnang, Anlage 1
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Ablauf des Vergabeverfahrens
1. Festlegen der Preise und des Verfahrens durch den Gemeinderat

Der Gemeinderat legt mit Beschluss für das Baugebiet fest:

Die Zuordnung, welche Bauplätze nach welchem Verfahren verkauft werden (Höchstgebotsverfahren, Vergabeverfahren nach sozialen Kriterien oder 

Einheimischenmodell).

Den Festpreis/qm für jeden Bauplatz, bzw. beim Höchstgebotsverfahren das Einstiegsgebot/qm.

Die Stadtverwaltung legt bis zu 10 Bauplätze einer Preiskategorie zu einem Quartier zusammen. Die Bauplätze eines Quartiers müssen nicht 

nebeneinander liegen. Das Quartier ist im Lageplan eindeutig mit qm-Preis und den zugehörigen Bauplätzen gekennzeichnet.

2. Öffentliche Bekanntmachung

Die Stadt gibt den Verkauf der Bauplätze öffentlich bekannt nach der Bekanntmachungssatzung der Stadt Tettnang. Zudem erfolgt eine Veröffentlichung 

im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Tettnang. Die Bekanntgabe umfasst einen Plan des Baugebietes mit den einzelnen Bauplätzen, und der 

Einteilung zum jeweiligen Vergabeverfahren. Außerdem gehören zur Bekanntgabe die Vergaberichtlinien für städtische Bauplätze, die Einteilung in 

Quartiere und die Festlegung der Preise/qm. Beim Einheimischenmodell und Vergabe nach sozialen Punkten ist zusätzlich ein Bewerbungsfragebogen 

beigefügt. Zudem werden die jeweiligen Bewerbungsfristen bekannt gegeben.

3. Bewerbungsphase

Die Bauplatzinteressenten können von der Stadt die Bewerbungsunterlagen erhalten oder auf der Homepage der Stadt herunterladen.

Die Bewerbung ist bis zu einem festgelegten und bekanntgemachten Stichtag bei der Stadt Tettnang einzureichen. Die Bewerbung umfasst den 

Bewerbungsbogen mit den geforderten Nachweisen und eine Finanzierungsbestätigung eines anerkannten Kreditinstitutes. Die Abgabe der 

Bewerbungsunterlagen soll in einem verschlossenen Briefumschlag mit Vermerk „Bewerbung für das Baugebiet x“ erfolgen. Erst nach dem 

Bewerbungsstichtag werden die einzelnen Bewerbungen von der Stadtverwaltung geöffnet.

4. Zuteilungsphase

Im Einheimischenmodell bzw. Verfahren nach sozialen Kriterien erfolgt die Bewerbung auf ein Quartier. Innerhalb des Quartiers werden die Bauplätze 

nach einem Punktesystem vergeben, d.h. derjenige Bewerber mit den meisten Punkten kann den Platz innerhalb des Quartiers als Erster aussuchen. 

Unterschiedliche Quartiere werden mit verschiedenen Bewerbungsfristen versehen, so dass der Bewerber immer nur in einem Verfahren berücksichtigt 

werden kann.

5. Bauplatzvergabe durch Gemeinderatsbeschluss

Die Bauplatzvergabe erfolgt förmlich durch Beschluss des Gemeinderats. Der Gemeinderat erhält dazu eine Gesamtaufstellung der Bauplatzbewerber mit 

den jeweils erzielten Punkten bzw. nach den Höchstgeboten.

Ablauf des Vergabeverfahrens

Siehe Seite 2 der 

Vergaberichtlinien von 

Tettnang, Anlage 1
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Vollzug der Vergabeentscheidung durch Vertrag
▪ Rücktrittsrecht

Rücktrittsrecht der Stadt Tettnang falls der fällige Erwerbspreis nicht innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit des 

Erwerbspreises an die Stadt Tettnang entrichtet wurde. 

▪ Bauzwang

Mit der Baumaßnahme ist innerhalb zwei Jahren zu beginnen. Innerhalb vier Jahren muss die Baumaßnahme zum Bezug 

fertiggestellt sein. Bei unbilligen Härten kann der Gemeinderat eine Ausnahme erteilen.

▪ Eigennutzung und Veräußerungsverbot

Die bebaute Wohnbaufläche muss mindestens 10 Jahre eigen genutzt werden. Die Wohnbaufläche darf innerhalb von 10 

Jahren nach Bezug nicht verkauft werden.

▪ Wiederkaufsrecht der Stadt

innerhalb von 10 Jahren das Recht zum Wiederkauf zum gleichem Kaufpreis, wenn der Erwerber nicht innerhalb von zwei 

Jahren mit der Bebauung der Wohnbaufläche beginnt oder das geplante Wohngebäude nicht innerhalb von vier Jahren zum 

Bezug fertig ist. Das Wiederkaufsrecht gilt ebenfalls sobald der Erwerber die unbebaute oder bebaute Wohnbaufläche an einen 

Dritten veräußert, vermietet oder verpachtet oder bewohnt diese nicht selbst. Gleiches gilt, falls der Erwerber einem Dritten ein 

Erbbaurecht an der unbebauten oder bebauten Wohnbaufläche bestellt. 

▪ Falsche Angaben im Vergabeverfahren

während des Vergabeverfahrens -> unverzüglich zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren. 

falsche Angaben nach Abschluss des notariellen Kaufvertrags -> gesetzlichen Möglichkeiten der Täuschung nach dem BGB

▪ Auf- und Nachzahlungsverpflichtung

Für den Fall, dass der Erwerb von Wohnbauland von der Stadt Tettnang durch vergünstigte Kaufpreise oder sonstige 

Fördermittel gefördert wird, ist im Kaufvertrag festzulegen, dass der Begünstigte einen angemessenen Teil der Förderung 

zurück zu erstatten hat, wenn er seinen Erstwohnsitz für weniger als zehn volle Jahre auf dem Grundstück hat. Dabei ist in der 

Regel der gleiche prozentuale Anteil der Förderung zurück zu erstatten, der der tatsächlichen Erstwohnsitzdauer bis zu einer 

Erstwohnsitzdauer von zehn Jahren noch fehlt (bei einer Erstwohnsitzdauer von acht Jahren also z.B. 20 %).

Vollzug der Vergabeentscheidung- Vertragliche Regelungen

Siehe Seite 10 der 

Vergaberichtlinien von 

Tettnang, Anlage 1



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


